
Informationsblatt
Entsorgung Baumischabfall

Für eine problemlose Stellung Ihres Abfallcontainers müssen Sie die richtigen Bedingungen schaffen. Sie 
benötigen für einen Container, der auf öffentliche Straßen oder Gehwege (oder Parkplatz) gestellt wird, 
eine Stellgenehmigung des Ordnungsamtes Ihrer Gemeinde oder Stadt.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Bedingungen und falschem Material im Container behalten 
wir uns vor, einen Sortierzuschlag in Rechnung zustellen.

Lassen Sie sich im Zweifel von unserem Service-Team beraten.

Ihr Höbel Umwelt Team

Entsorgung und Recycling -  
denn eine saubere Umwelt ist grün!

Was darf nicht rein?
•	 Lacke und Farben

•	 asbest-und bitumenhaltige Baustoffe  
(Dachteerpappe)

•	 Faserdämmung (Steinwolle, Glaswolle, FSM)

•	 Dämmstoffe welche HBCD enthalten  
(z.B. Polystyrol)

•	 Altöl (Abgabe Wertstoffhof oder Giftmobil)

•	 giftige Stoffe, Chemikalien,  
Abflussreiniger, Spraydosen etc.

•	 Speisereste

Diese Abfälle müssen getrennt erfasst und  
entsorgt werden!

Was darf rein?
•	 Matratzen

•	 Textilien

•	 Kunststoffe

•	 Teppich

•	 Tapeten

•	 Folien

•	 Pappe

•	 Styropor

•	 Altholz (im Container oben auflegen)

•	 Geschirr / Glas (bitte separat  
verpacken und oben auflegen)

•	 Mischschrott


